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MITTEILUNGEN DES
      BÜRGERMEISTERS

Sprechstunden des Bürgermeisters
Die feste Sprechstunde, zu der Sie unangemeldet kommen können 
ist vorerst ausgesetzt. Ich bin jedoch jederzeit telefonisch für Sie er-
reichbar. Gerne können Sie mit mir telefonisch einen Termin verein-
baren. Rufen Sie auf dem Rathaus an. 

Juni 2020 
Samstag, 06.06.2020; Biomülltonne 
Mittwoch, 10.06.2020; Werttonne 
Samstag, 13.06.2020; Restmülltonne (grauer und blauer Deckel); Bio-
mülltonne, Windeltonne 
Bitte beachten Sie, dass ab Juni 2020 die Biomülltonne wieder wö-
chentlich geleert wird. 
Diese Angaben sind ohne Gewähr. Bitte orientieren Sie sich an den 
Daten im Abfallkalender. Reklamationen über nicht entleerte oder 
beschädigte Müllgefäße richten Sie bitte direkt an das Landratsamt 
Tuttlingen, Abfallberatung, Tel.: 07461-926-3400 oder EMail: abfall-
beratung@landkreis-tuttlingen.de. 

Grünguthof Königsheim 
Die Grünschnittannahme in Königsheim ist zu folgenden Zeiten ge-
öff net. 
Mittwoch und Freitag von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
Samstag von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Bitte beachten Sie bei der Anlieferung von Grünschnitt die gelten-
den Hygiene- und Abstandsregelungen. 
   
 
 
Termine  

Mai 2020 
30.05.2020;  Kirchengemeinde;  Pfi ngstvigil 

Juni 2020 
04.06.2020;  Kirchengemeinde;   Eucharistiefeier

bei der Zeno-Kapelle 
06.06.2020;  Gemeinde;   Back- und Verkaufstag Firma 

Weber im Backhaus 

Glückwunsch 
an Altersjubilare 
In dieser Woche haben wir kei-
ne Jubilare mit einem runden 
Geburtstag denen wir öff entlich 
gratulieren können. Wir gratu-
lieren aber allen Jubilaren recht 
herzlich und wünschen ihnen 
viel Gesundheit, Glück und alles 
Gute im neuen Lebensjahr. 

Auf Grund der Corona-Krise ma-
chen wir gegenwärtig wie alle 
Bürgermeister im Landkreis kei-
ne Geburtstagsbesuche.   

TERMINE

Abfalltermine 

Mai 2020 
Freitag, 29.05.2020; Papiertonne, Windeltonne 

Wir wünschen Ihnen
FROHE PFINGSTTAGE
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DIE WICHTIGSTEN BEREITSCHAFTSDIENSTE
      UND TELEFONNUMMERN AUF EINEN BLICK

■ Ärztlicher Notfalldienst 
Die Notfallpraxis der niedergelassenen Arzte ist am Klinikum in der 
Zeppelinstraße 21 in 78532 Tuttlingen. Die Praxis ist an Werktagen von 
18 bis 22 Uhr und an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 8 bis 22 Uhr 
geöff net. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Telefonisch ist der ärztliche Bereitschaftsdienst an den Wochenenden 
und Feiertagen und außerhalb der Sprechstundenzeiten unter der kos-
tenfreien Rufnummer 116 117 zu erreichen. 
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit dem 
Rettungsdienst. Bei Notfällen alarmieren Sie bitte den Rettungsdienst 
unter der Notrufnummer 112.
Außerdem: Montag bis Freitag 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr: docdirekt- kos-
tenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinder-
ärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter: 0711-96589700 oder unter 
www.docdirekt.de.

■ Apothekendienst am Wochenende
Am kommenden Wochenende und am Feiertag haben folgende 
Apotheken ab 08:30 Uhr Notdienst: 
Samstag, 30.05.2020
Paracelsus-Apotheke, Marktplatz 2, 78549 Spaichingen 
Pfi ngstsonntag, 31.05.2020
Lemberg-Apotheke, Hauptstr. 49, 78559 Gosheim 
Pfi ngstmontag, 01.06.2020
Hubertus-Apotheke, Bahnhofstr. 41, 78532 Tuttlingen 

■ Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung 
Tel.2327, Fax 99019,  e-Mail: info@gemeinde-koenigsheim.de 
Sprechzeiten: 
 vormittags nachmittags 
Montag 8.00 Uhr – 11.00 Uhr 
Dienstag  8.00 Uhr – 11.00 Uhr 13.30 - 17.30 Uhr
Mittwoch  13.30 - 16.30 Uhr
Donnerstag u. Freitag 8.00 Uhr – 11.00 Uhr 

■  Für die Gemeinde Königsheim zuständiges 
Katholisches Pfarramt Böttingen 

Pfarrbüro Böttingen, Pfarrgässle 2, Tel. : 07429-2385, 
Fax: 07429-910161, E-Mail: KathPfarrbuero.Boettingen@drs.de 
Pfarrer. J. Amann, Tel.: 07429-23 85, Fax: 91 01 61, E-Mail: ja-gern@web.de 
Pater Ankit Chaudhary, Tel.: 07424-95835-26, Fax: -29,
E-Mail: cmfankit@gmail.com 
Sylvia Straub (GR),Tel.: 07429-33 48, Fax: 91 01 61, 
E-Mail: sylvia.straub@gmx.de 

Sprechzeiten: 
Dienstag  von 16:00 - 18:00 Uhr 
Mittwoch von 09:00 - 11:00 Uhr

■  Für die Gemeinde Königsheim zuständiges 
Evangelisches Pfarramt Rietheim

Evang. Kirchengemeinde, Rathausplatz 1, 78604 Rietheim-Weilheim, 
Tel. 07424-2548, Homepage: www.gemeinde.rietheim.elk-wue.de,
Mail: Pfarramt.Rietheim@elkw.de,

Pfarramt Rietheim: Pfarrer Armin Leibold, Rathausplatz 1, 78604 
Rietheim-Weilheim, Tel. 07424-2548, Fax: 07424-601953,

Pfarrbüro: Das Pfarrbüro ist besetzt durch Pfarramtssekretärin 
Lena Jacobi am Dienstag von 09:00 bis 11:00 Uhr und am Donnerstag 
von 9:00 bis 11:00 Uhr. Tel. 07424-2548, Mail: Pfarramt.Rietheim@elkw.de
Internet: www.gemeinde.rietheim.elk-wue.de

■ Kath. Sozialstation  
Ambulante Kranken- und Altenpfl ege Pfl egedienstleitung 
Tel. 07463 / 7980 oder 07461 / 9354-14

Familienpfl ege und Dorfhilfe
Tel. 07461-9354-14
 
■ 3 Plus – Unser Netz 
Nachbarschaftshilfe in Königsheim – Kolbingen und Renquishausen 
Einsatzleitung Königsheim: Frau Gertrud Frech, Tel. 07429/1222 
Einsatzleitung Kolbingen: Frau Anna Hipp, Tel. 07463/347 
Einsatzleitung Renquishausen: Frau Beate Sauter, 
Tel. 07429/910070 und 01711658652

■ Polizei Tuttlingen 07461 / 941-0

■ Polizei Wehingen 07426 / 1240

■ Polizei Spaichingen 07424 / 9318-0

■ Alarmierung der Feuerwehr 112

■  Fachambulanz
für Abhängigkeitserkrankungen

Freiburgstrasse 44, 78532 Tuttlingen 07461 / 966480

■  Kostenlose Störungsnummer der 
EnBW Regional AG: 0800 3629-477

■  Neue Sperrrufnummer für die 
Online-Ausweisfunktion des 
Personalausweises              116 116

Verordnung des Kultusministeriums und 
des Sozialministeriums über Sportstätten 

(Corona-Verordnung Sportstätten – CoronaVO 
Sportstätten)  
Vom 22. Mai 2020 

Auf Grund von § 32 Sätze 1 und 2 und § 28 Absatz 1 Sätze 1 und 2 
des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 
587) geändert worden ist, in Verbindung mit § 4 Absatz 8 Satz 1 der 
Corona-Verordnung (CoronaVO) vom 9. Mai 2020 (GBl. S. 266), die 
durch Verordnung vom 16. Mai 2020 geändert wurde (notverkündet 
gemäß § 4 des Verkündungsgesetzes und abrufbar unter https://
www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung) wird verordnet: 

§ 1 
Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten sowie Tanzschulen 

und ähnlichen Einrichtungen 

(1) Alle öff entlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten, 
insbesondere Fitnessstudios, Yogastudios sowie Tanzschulen und 
ähnliche Einrichtungen im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 15a Co-
ronaVO dürfen zu Trainings- und Übungszwecken nach Maßgabe 
der Absätze 2 bis 4 betrieben werden. Der erlaubte Betrieb umfasst 
auch Nebenanlagen, die untergeordnet und für den Betrieb notwen-
dig sind, insbesondere Sekretariat und Toiletten. 

(2) Voraussetzung für die Aufnahme des Betriebs im Sinne des Ab-
satz 1 Satz 1 ist die Wahrung folgender Grundsätze des Infektions-
schutzes: 
1.  Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten 
 a)  muss ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen 

sämtlichen anwesenden Personen durchgängig eingehalten 
werden, die nicht unter § 3 Absatz 2 Satz 2 CoronaVO fallen; 
ein Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein 
direkter körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist, 
ist untersagt; dies gilt nicht für Personen im Sinne des § 3 
Absatz 2 Satz 2 CoronaVO; 
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 b)  sind in geschlossenen Räumen hochintensive Ausdauerbe-
lastungen untersagt; 

2. Trainings- und Übungseinheiten 
 a)  mit Raumwegen dürfen ausschließlich individuell oder in 

Gruppen von maximal zehn Personen erfolgen; dabei muss 
die Trainings- und Übungsfläche so bemessen sein, dass pro 
Person mindestens 40 Quadratmeter zur Verfügung stehen; 

 b)  mit einer Beibehaltung des individuellen Standorts, insbe-
sondere Training an festen Geräten und Übungen auf per-
sönlichen Matten, sind so zu gestalten, dass eine Fläche von 
mindestens 10 Quadratme-tern pro Person zur Verfügung 
steht; 

3.  die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach jeder Be-
nutzung sorgfältig gereinigt oder desinfiziert werden; 

4.  Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein 
Mindestmaß zu beschränken; Ansammlungen im Eingangsbe-
reich sind untersagt; die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von 
mindestens 1,5 Metern zu Personen, die nicht unter § 3 Absatz 2 
Satz 2 CoronaVO fallen, ist zu gewährleisten; falls Toiletten die Ein-
haltung dieses Sicherheitsabstands nicht zulassen, sind sie zeitlich 
versetzt zu betreten und zu verlassen; 

5.  die Nutzerinnen und Nutzer müssen sich bereits außerhalb der 
Einrichtungen im Sinne des Absatzes 1 umziehen; Umkleiden und 
Sanitärräume, insbesondere Duschräume, Wellness- und Saun-
abereiche bleiben mit Ausnahme der Toiletten geschlossen; 

6.  die Einrichtung im Sinne des Absatzes 1 muss gewährleisten, dass 
die erforderlichen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen 
durchgeführt werden können, insbesondere müssen 

 a)  ausreichende Schutzabstände bei der Nutzung von Ver-
kehrswegen sichergestellt werden, 

 b)  ausreichende Gelegenheiten zum Waschen der Hände be-
stehen und ausreichend Hygienemittel wie Seife und Ein-
malhandtücher zur Verfügung stehen; sofern dies nicht 
gewährleistet ist, müssen Handdesinfektionsmittel zur Ver-
fügung gestellt werden, und es muss 

 c)  in allen Einrichtungen im Sinne des Absatzes 1 für eine aus-
reichende Belüftung gesorgt werden. 

(3) Der Betreiber hat für jede Trainings- und Übungsmaßnahme eine 
Person zu bestimmen, die für die Einhaltung der in Absatz 2 genann-
ten Regeln verantwortlich ist. 

(4) Der Betreiber hat, ausschließlich zum Zweck der Auskunftsertei-
lung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde 
nach §§ 16, 25 IfSG, die folgenden Daten bei den Nutzerinnen und 
Nutzern zu erheben und zu speichern, sofern die Daten nicht bereits 
vorliegen: 
1. Name und Vorname der Nutzerin oder des Nutzers, 
2. Datum sowie Beginn und Ende des Besuchs, und 
3. Telefonnummer oder Adresse der Nutzerin oder des Nutzers. 
Die Nutzerinnen und Nutzer dürfen die Einrichtung im Sinne des Ab-
satzes 1 nur besuchen, wenn sie die Daten nach Satz 1 dem Betreiber 
vollständig und zutreffend zur Verfügung stellen. Diese Daten sind 
vom Betreiber vier Wochen nach Erhebung zu löschen. Die allge-
meinen Bestimmungen über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten bleiben unberührt. 

§ 2 
Betrieb von Schwimm- und Hallenbädern sowie Thermal- und 

Spaßbädern 

(1) Schwimm- und Hallenbäder sowie Thermal- und Spaßbäder im 
Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 19 CoronaVO dürfen zum Zwecke 
des Anbietens von Schwimmkursen und Schwimmunterricht ein-
schließlich der Abnahme von Prüfungen nach Maßgabe der Absätze 
2 bis 4 betrieben werden. Hierunter fallen auch Trainingseinheiten 
von Sportvereinen sowie andere Angebote an Vereinsmitglieder. 
Der erlaubte Betrieb umfasst auch Nebenanlagen, die untergeord-
net und für den Betrieb notwendig sind. 

(2) Voraussetzung für die Aufnahme des Betriebs im Sinne des Ab-
satz 1 Satz 1 ist die Wahrung folgender Grundsätze des Infektions-
schutzes: 

1.  Während des gesamten Kurs-, Unterrichts- und Prüfungsbetriebs 
muss ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen sämtli-
chen Personen durchgängig eingehalten werden, die nicht unter 
§ 3 Absatz 2 Satz 2 CoronaVO fallen; Kurs- und Unterrichtsinhalte, 
in denen ein direkter körperlicher Kontakt erforderlich oder mög-
lich ist, sind untersagt; 

2.  Schwimmkurse und Schwimmunterricht dürfen ausschließlich in-
dividuell oder in Gruppen von maximal zehn Personen erfolgen: 

 a)  Schwimmunterricht findet in, möglichst mit Leinen getrenn-
ten, Bahnen statt; dabei kann jede Bahn von maximal drei 
Personen gleichzeitig genutzt werden; es ist darauf zu ach-
ten, dass kein Aufschwimmen oder Überholen stattfindet; 

 b)  bei Schwimmkursen muss die genutzte Wasserfläche so be-
messen sein, dass pro Person mindestens 10 Quadratmeter 
Wasserfläche zur Verfügung stehen; 

3.  es dürfen ausschließlich persönliche Trainingsutensilien, insbe-
sondere Paddles, Schwimmbretter, Pull Buoys, Schwimmflossen, 
verwendet werden; 

4.  Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein 
Mindestmaß zu beschränken; Ansammlungen im Eingangsbe-
reich sind untersagt; die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von 
mindestens 1,5 Metern zu Personen, die nicht unter § 3 Absatz 2 
Satz 2 CoronaVO fallen, ist zu gewährleisten; falls Räumlichkeiten, 
insbesondere Toiletten, die Einhaltung dieses Sicherheitsabstands 
nicht zulassen, sind sie zeitlich versetzt zu betreten und zu verlas-
sen; 

5.  bei der Umkleide muss der Abstand von 1,5 Metern zwischen 
sämtlichen Personen durchgängig eingehalten werden, die nicht 
unter § 3 Absatz 2 Satz 2 CoronaVO fallen; die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer nutzen hierfür möglichst Einzelkabinen; die An-
zahl der Spinde muss entsprechend eingeschränkt werden; 

6.  das Duschen vor Kurs- bzw. Unterrichtsbeginn ist in Abhängigkeit 
von den örtlichen Gegebenheiten in Kleinstgruppen durchzufüh-
ren; dabei ist im Duschraum eine maximale Anzahl von drei Perso-
nen pro 20 Quadratmetern einzuhalten; das Duschen nach dem 
Kurs bzw. Unterricht findet nicht im Schwimmbad statt; auf das 
Föhnen der Haare soll nach Möglichkeit verzichtet werden; 

7. die Einrichtung im Sinne des Absatzes 1 muss gewährleisten, 
dass die erforderlichen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen 
durchgeführt werden können, insbesondere müssen 
 a)  ausreichende Schutzabstände bei der Nutzung von Ver-

kehrswegen sichergestellt werden, 
 b)  ausreichend Hygienemittel wie Seife und Einmalhandtücher 

zum Händewaschen zur Verfügung stehen; sofern dies nicht 
gewährleistet ist, müssen Handdesinfektionsmittel zur Ver-
fügung gestellt werden, 

 c)  Sitz- und Liegeflächen sowie Barfuß- und Sanitärbereiche 
täglich gereinigt werden; Handläufe an Beckenleitern, Was-
serrutschen und Sprunganlagen sind mehrmals täglich zu 
reinigen. 

(3) Der Betreiber hat für jede Trainings- und Übungsmaßnahme eine 
Person zu bestimmen, die für die Einhaltung der in Absatz 2 genann-
ten Regeln verantwortlich ist. 
(4) Der Betreiber hat, ausschließlich zum Zweck der Auskunftsertei-
lung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde 
nach §§ 16, 25 IfSG, die folgenden Daten bei den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer zu erheben und zu speichern, sofern die Daten nicht 
bereits vorliegen: 
1. Name und Vorname der Teilnehmerin oder des Teilnehmers, 
2. Datum sowie Beginn und Ende des Besuchs, und 
3.  Telefonnummer oder Adresse der Teilnehmerin oder des Teilneh-

mers. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen die Einrichtung im Sin-
ne des Absatzes 1 nur besuchen, wenn sie die Daten nach Satz 1 dem 
Betreiber vollständig und zutreffend zur Verfügung stellen. Diese 
Daten sind vom Betreiber vier Wochen nach Erhebung zu löschen. 
Die allgemeinen Bestimmungen über die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten bleiben unberührt. 
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§ 3 
Betretungsverbot 

Personen, 
1.  die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infi zierten Person stehen 

oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage 
vergangen sind, oder 

2.  die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur 
aufweisen,  dürfen die Einrichtungen im Sinne des § 1 Absatz 1 
und des § 2 Absatz 1 nicht betreten. 

§ 4 
Weitere Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz 

Das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende Maßnahmen 
zum Schutz vor Infektionen, insbesondere ergänzende Hygienevor-
gaben, zu erlassen, bleibt von dieser Verordnung unberührt. 

§ 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 2. Juni 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die CoronaVO Sportstätten vom 10. Mai 2020 außer Kraft. 
  
(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages außer Kraft, an dem 
die CoronaVO außer Kraft tritt. 
  

Stuttgart, den 22. Mai 2020 
Dr. Eisenmann Lucha 

KOMMUNALE
      NOTIZEN

Öff nungszeiten Backhaus und Verkaufswagen: 
Der nächste Back- und Verkaufstag der Firma Weber fi ndet am Sams-
tag, 06. Juni 2020 statt. 
Die Anlieferung des Brotteigs ist in der Zeit von 07.30 Uhr bis 09.00 
Uhr möglich. 
Das gebackene Brot kann bis um 11.00 Uhr im Backhaus abgeholt 
werden. 
Ein Backwarenverkauf der Fa. Weber fi ndet ab 07.30 Uhr statt 
    
  
   

Blumenkübel an den Straßenlampen 
Seit letzter Woche sind wieder die Blumenkübel an den Straßenlam-
pen bepfl anzt und tragen somit wieder zum freundlichen Gesicht 
der Ortsdurchfahrt bei. Um die Blütenpracht zu erhalten wäre es 
schön, wenn, wie in den vergangenen Jahren auch, die Bewohner 
wieder bereit wären, das Gießen vor dem jeweiligen Gebäude zu 
übernehmen. 
Herzlichen Dank hierfür. 
 
 
 

Gemeindemitteilungsblatt KW 24 
Bitte beachten Sie, dass der Redaktionsschluss für das Gemeindemit-
teilungsblatt „donnerstags“  in der Kalenderwoche 24, Erscheinungs-
datum Donnerstag, 11.06.2020 vom Primo-Verlag vorverlegt wurde. 
Deshalb müssen die Beiträge für dieses Gemeindemitteilungsblatt 
bereits am Montag, 08.06.2020 um 12:00 Uhr im Rathaus sein. 

Entwicklungsprogramm ländlicher Raum - 
Anträge können gestellt werden
Das Land hat das ELR-Förderprogramm für 2021 ausgeschrieben. In 
den vier Förderschwerpunkten Innenentwicklung/Wohnen, Grund-
versorgung, Arbeiten und Gemeinschaftseinrichtungen können 2021 
sowohl kommunale als auch private Investitionen mit Zuschüssen 
gefördert werden. Interessierte private Investoren erhalten nähere 
Informationen bei der Gemeinde. Voraussetzung für die Aufnahme 
in das Jahresprogramm 2021 ist ein Aufnahmeantrag der Gemeinde 
mit Darlegungen zur strukturellen Ausgangslage, zu den Entwick-
lungszielen, zum Maßnahmenplan mit Einzelprojekten sowie zum 
Umsetzungs- und Finanzierungskonzept. Anträge auf Aufnahme in 
das Jahresprogramm können bis zum 30. September 2020 bei der 
Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt oder Regierungspräsidium) 
gestellt werden. Der Antrag ist über das Bürgermeisteramt einzurei-
chen. Wer Interesse an einer Programmteilnahme hat sollte sich des-
wegen frühzeitig mit dem Bürgermeisteramt in Verbindung setzen.
 Die Ausschreibung für das ELR-Jahresprogramm 2021, die ELR-Ver-
waltungsvorschrift sowie weitere Informationen sind im Internet 
abrufbar unter https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-the-
men/laendlicherraum/foerderung/elr/.  
 
 
 

Die Halle kann für den Übungsbetrieb 
geöff net werden
Das Land hat die Corona-Verordnung geändert und ermöglicht, dass 
die Sportstätten für den Übungsbetrieb ab 2.6.2020 wieder genutzt 
werden können. Dabei haben Übungsleiter und alle Teilnehmer 
zahlreiche Regeln zu beachten. Unsere Halle hat eine Größe von 
288 qm. Wird Bewegungssport gemacht können sich pro 40 qm 1 
Person, also insgesamt 7 Personen in der Halle aufhalten. Mit dem 
Sportverein haben wir vereinbart, dass wir in einer Besprechung mit 
allen betroff enen Übungsleitern gemeinsam klären und festlegen 
wie wir (Gemeinde und Vereine) die Aufl agen umsetzen können und 
ab wann die Halle geöff net werden soll. Deswegen wird die Halle 
am 2.6.2020 noch nicht geöff net sein. Zur allgemeinen Information 
drucken wir die relevante Corona-VO bei den amtlichen Bekanntma-
chungen ab. 
 
 
 

JUGENDREFERAT

Öff nungszeiten Jugendraum Königsheim: 
Das Jugendreferat Heuberg schließt vorübergehend, auf Grund 
der momentanen COVIT 19 - Situation, alle Jugendhäuser und Ju-
gendräume der GVV-Heuberg Gemeinden. Wir werden Euch sobald 
der Betrieb der Jugendhäuser wieder aufgenommen werden darf 
darüber ínformieren. 
Wir sind weiterhin telefonisch und per Mail erreichbar. 
!!! Addet und kontaktiert uns gerne über SOCIAL MEDIA: !!! 
INSTAGRAN: juref_heuberg 
Facebook: Jugendreferat Heuberg 
Snapchat: gunni_heuberg oder kathi_heuberg 
  
Wir wünschen allen viel Kraft und Gesundheit. 
Jugendreferat Heuberg 
Tele: 0173 9840420 (Gunther Roth) 
oder 173 9840464 (Katharina Haas) 
oja.heuberg@haus-nazareth-sig.de 
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KIRCHLICHE
     NACHRICHTEN

Kath. Kirchengemeinde
Mitteilungen der Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg 

Böttingen, Bubsheim, Egesheim, Königsheim, Mahlstetten, 
Reichenbach 

  
Pfarrbüro Böttingen (für die ganze Seelsorgeeinheit): 

Pfarrgässle 2, Tel. 2385, Fax 910 161, 
E-Mail: KathPfarrbuero.Boettingen@drs.de 

besetzt durch Roswitha Grimm
dienstags von 16 bis 18 und mittwochs von 9 bis 11 Uhr 

  
Pastoralteam: 

Pfr. Johannes Amann, Tel. 2385, E-Mail: ja-gern@web.de 
P. Ankit Chaudhary, Tel. 07424/95835-26, Fax -29, 

E-Mail: cmfankit@gmail.com 
Gemeindereferentin Sylvia Straub, Tel. 3348, 

E-Mail: sylvia.straub@drs.de 
  
„Achtet nicht auf den Wohllaut der Stimme, sondern auf den Gleich-
klang des Geistes, so dass die Stimme mit dem Geiste einig sei, der 
Geist aber mit Gott.“ (Franz von Assisi) 
   

Unsere Kirchlichen Mitteilungen in der SE Oberer Heuberg 
für die Kirchengemeinde St. Agatha Königsheim 
von Donnerstag, 28.05. bis Sonntag, 07.06.2020 
  
Gottesdienstordnung in der SE Oberer Heuberg 
Wichtig: Bei Teilnahme bitte in der aufgelegten Liste in der Kirche 
eintragen. Danke! 
  
Donnerstag, 28.05.2020 
in Kö:  18.30 Uhr Eucharistiefeier (für +Maria Dorn und verstor-

bene Angehörige, für +Rudi und Margret Aicher) 
  
Freitag, 29.05.2020 
in Rei: 18.30 Uhr Eucharistiefeier 
  
Samstag, 30.05.2020 
- Renovabis-Kollekte -  
in Kö:  18.30 Uhr Eucharistiefeier zu Pfi ngsten (mit Entzünden 

des Pfi ngstfeuers) 
in Rei: 18.30 Uhr Eucharistiefeier zu P� ngsten 
  
Sonntag, 31.05.2020 – Pfi ngsten  
- Renovabis-Kollekte -  
in Bö: 08.30 Uhr Eucharistiefeier 
in Bu: 08.30 Uhr Eucharistiefeier 
in Ma: 10.00 Uhr Eucharistiefeier 
in Eg: 10.00 Uhr Eucharistiefeier 
in Agg:  14.00 Uhr Feierliche Maiandacht (Pfr. Johannes Amann) 

– Musikalische Mitwirkung durch Nils Mayer und Maria 
Münch (Bitte Sitzgelegenheit und Gotteslob mitbringen.) 

  
Montag, 01.06.2020 – Pfi ngstmontag – Gedenktag „Maria – Mut-
ter der Kirche“ 
in Kö: 08.30 Uhr Eucharistiefeier 
in Rei: 08.30 Uhr Eucharistiefeier 
in Bö:  10.00 Uhr Evangelischer Gottesdienst in der Pfarrkirche St. 

Martinus 
  
Dienstag, 02.06.2020  
in Bö: 18.00 Uhr Rosenkranzgebet 
in Bö: 18.30 Uhr Eucharistiefeier 
in Bu: keine Eucharistiefeier  

Mittwoch, 03.06.2020 
in Ma: 10.00 Uhr Eucharistiefeier 
in Eg: 18.30 Uhr Eucharistiefeier  
  
Donnerstag, 04.06.2020 
in Kö:  18.30 Uhr Eucharistiefeier bei der Zeno-Kapelle (bitte Sitz-

gelegenheit mitbringen) – bei Regen in der Pfarrkirche 
Königsheim 

  
Freitag, 05.06.2020 
in Rei: 18.30 Uhr Eucharistiefeier 
  
Samstag, 06.06.2020 
in Bu: 14.00 Uhr Tau� eier von Ella Sieger 
in Bö: 16.00 Uhr Tau� eier von Jaron Minder 
in Ma: 18.30 Uhr Eucharistiefeier 
in Eg:  18.30 Uhr Eucharistiefeier (gest. Jahrtag für verstorbene An-

gehörige, für Arme Seelen und verstorbene Angehörige) 
  
Sonntag, 07.06.2020 – Dreifaltigkeitssonntag  
in Kö:  08.30 Uhr Eucharistiefeier (für verstorbene Eltern mit An-

gehörigen, für verstorbene Angehörige) 
in Rei: 08.30 Uhr Eucharistiefeier 
in Bö: 10.00 Uhr Eucharistiefeier 
in Bu: 10.00 Uhr Eucharistiefeier 
in Bö: 11.15 Uhr Tau� eier von Kilian Kobsarew 
  
  
Beerdigungsdienst 
18.05. bis 23.05.: Frau Straub (Tel. 3348, privat 916 1281) 
25.05. bis 30.05.: Pfr. Amann (Tel. 2385) 
01.06. bis 06.06.: Frau Straub (Tel. 3348, privat 916 1281) 
  
Bücherei ist wieder geöff net! 
Die Bücherei in Böttingen ist wieder geöff net, immer mittwochs von 
17.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Es können unter Beachtung der allgemeinen 
Hygieneregeln wieder Bücher ausgeliehen werden. 
  
Kirchenchor beschenkt mit einem Geburtstagsständchen 
Erfreuliche Klänge drangen am Dienstag, 19.05.2020, aus dem Pfarr-
garten Böttingen. Mitglieder des Kirchenchores Böttingen haben für 
alle Geburtstagskinder im Monat Mai ein Ständchen gesungen. Zu 
sehen und zu hören ist dieser Augen- und Ohrenschmaus auf dem 
Youtube-Kanal unserer Seelsorgeeinheit und demnächst auch auf 
der Homepage. Wir danken dem Kirchenchor Böttingen und dem 
Kameramann Joachim Penz aus Egesheim für diese eindrucksvolle 
Aufnahme! 
  
Rosenkranzgebet 
Die Tage zwischen Christi Himmelfahrt und Pfi ngsten waren für 
die Jünger und Jüngerinnen Jesu intensive Bitttage. „Sie gingen in 
Jerusalem in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben“, 
so lesen wir in Apg 1,13. - Wir sind froh, dass wir inzwischen unse-
re „Gemächer“ zuhause wieder leichter verlassen und dass wir auch 
den Gottesdienstraum zum gemeinsamen Beten und Feiern wieder 
nutzen können. Da wollen wir in unserer Seelsorgeeinheit auch wie-
der gezielt das gemeinsame Rosenkranzgebet auf den Weg bringen 
und ermutigen neue Beterinnen und Beter sowie alle seitherigen zu 
diesem Gebet. Nötig hat es unsere Welt allemal, und dem eigenen 
Leben und Umfeld tut es auch gut. Vorherige Anmeldung ist nicht 
nötig. Einfach beim Betreten des Kirchenraumes neben der Hän-
dedesinfektion mit Namen in die aufgelegte Namensliste eintra-
gen (am besten mit mitgebrachtem Stift) und den entsprechenden 
Abstand einhalten. Bitte dem Pfarramt mitteilen, wenn die Zeiten 
veröff entlicht werden sollen. In Böttingen wird zunächst jeweils am 
Dienstagabend und am Sonntagabend um 18.00 Uhr sowie bei einer 
Vorabendmesse auch am Samstag um 18.00 Uhr gebetet. Herzliche 
Einladung. 
  
Pfi ngstvigil 
Seit nahezu 15 Jahren haben wir in Königsheim auf Pfi ngsten hin 
zu der eindrucksvollen und vielfach geschätzten Pfi ngstvigil einge-
laden. Auch diese Form, zu der wesentlich das Singen der innigen 
Heilig-Geist-Lieder sowie das Zeichen der Handaufl egung gehörte, 
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kann dieses Jahr coronabedingt nicht wie erhofft stattfinden. Doch 
eine kleine Schola vom Kirchenchor wird die Eucharistiefeier am Vor-
abend von Pfingsten in Königsheim sicher gewohnt eindrucksvoll 
mitgestalten und das Entzünden des Pfingstfeuers kann problemlos 
Teil der Feier sein. Herzliche Einladung: Sa., 30. Mai 2020 um 18.30 
Uhr in Königsheim. 
  
Tägliches ökumenisches Glockengeläut 
Auch wenn der Corona-Virus noch längst nicht aus der Welt ist, so 
gibt es doch erfreulicherweise wieder Schritte hin zu einer gewissen 
Normalisierung. 
Seit 09. Mai können auch wieder Gottesdienste gefeiert werden. Von 
daher haben wir in einer internen Abstimmung mit Pfr. Ewald Ginter 
aus Wehingen und Pfr. Dr. Dorothee Kommer von der evangelischen 
Kirchengemeinde Wehingen entschieden, das tägliche ökumenische 
Glockengeläut um 19.30 Uhr mit dem Ende der Osterzeit, an Pfingst-
sonntagabend, 31. Mai, ebenfalls zu Ende gehen zu lassen. Danke an 
alle, welche sich auf diese Aktion eingelassen und im Gebet und im 
Entzünden einer Kerze die Verbindung mit vielen anderen gesucht 
und gepflegt haben. 
  
Renovabis – Spenden 
In diesen Monaten wird uns in einem Ausmaß wie nie zuvor bewusst, 
wie wertvoll Gemeinschaft ist – in der Familie, im Freundeskreis, viel-
fach auch im kirchlichen Leben! Kirchliche Solidarität erbittet in die-
sen Tagen das Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Denn die Folgen des 
Corona-Virus treffen auch die Renovabis-Pfingstaktion. Die Pfingst-
kollekte ist eine wesentliche Säule der Renovabis-Projektarbeit, 
auch wenn die Pfingstgottesdienste nur im kleineren Rahmen ge-
feiert werden können. Dennoch geht die Arbeit in den zahlreichen 
Hilfsprojekten weiter. Menschen in der Ukraine, dem Beispielland 
der diesjährigen Pfingstaktion, aber auch in zahlreichen anderen 
Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas, sind auf unsere Solidarität 
angewiesen. Vergelt´s Gott für jede Unterstützung in der Pfingst-
kollekte (Körbchen am Eingang bzw. Ausgang) oder durch eine 
Überweisung direkt an Renovabis. Das geht per: www.renovabis.de/
pfingstspende oder: Renovabis e.V., Bank für Kirche und Caritas eG, 
DE94 4726 0307 0000 0094 00, GENODEM1BKC. 
  
20 Jahre Zeno-Kapelle 
Am 4. Juni 2000 wurde die Zeno-Kapelle (am Wegrand zwischen 
Böttingen und Königsheim) feierlich eingeweiht. Das 20-jährige Ju-
biläum wird zwar coronabedingt nur ganz bescheiden begangen 
werden können (ohne anschließenden Umtrunk wie noch 2010), 
dennoch laden wir zu einer schlichten Eucharistiefeier bei der Ze-
no-Kapelle ein. Bitte eigenen Stuhl mitbringen. Bei Regen findet der 
Gottesdienst in der Pfarrkirche Königsheim statt. 
  
Fronleichnam – Ausblick 
Kann Fronleichnam stattfinden? Erfreulicherweise ja. In der gewohn-
ten Form? Bedauerlicherweise nein. Die Prozession wird entfallen 
müssen, da weder die Musikvereine noch Kirchenchöre derzeit ak-
tiv sein dürfen, zudem kann die Freiwillige Feuerwehr nicht für die 
Straßensicherung eingesetzt werden. Und die Gestaltung der Altäre 
darf auch nur familienintern und nicht in einer Gemeinschaftsaktion 
mehrerer Freiwilliger geschehen. Von daher wird die Eucharistiefeier 
jeweils in den Pfarrkirchen bei überaus begrenzten Plätzen gefeiert 
werden und mit einem anschließenden Anbetungsteil verbunden 
sein, d.h. ohne Prozession im Freien. Kirchenfahnen und entspre-
chender Fronleichnamsschmuck können dennoch ein wertvolles 
Zeichen nach außen sein. In Böttingen ist angedacht, dass der Pfarr-
garten in die Feier einbezogen wird. 
  
Kinder- und Jugendfreizeit entfällt 
Wir hatten bereits im Januar die Zusage eines Hauses im Norden von 
Baden-Württemberg - und hatten schon die ersten Überlegungen 
zum Programm am Start. 
Jedoch sind wir von der Planung der Freizeit wieder zurückgetreten, 
weil uns die Verantwortung zu groß erscheint, anlässlich der Pande-
mie mit dem Bus zu fahren und eng zusammen in einem Haus zu 
schlafen, zu spielen, beisammen zu sein. 
Es tut uns sehr leid, dass im Sommer 2020 keine Kinder- und Jugend-
freizeit stattfinden wird. Wir hoffen und wir freuen uns, wenn es im 
Sommer 2021 hoffentlich wieder möglich sein wird. 

Ev. Kirchengemeinde
Evangelische Kirchengemeinde Rietheim 
Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen 
  
Pfarramt Rietheim  
Pfarrer Armin Leibold 
Rathausplatz 1, 78604 Rietheim-Weilheim, 
Tel. 07424-2548, Fax: 07424-601953, 
Internet: www.gemeinde.rietheim.elk-wue.de 
Mail: pfarramt.rietheim@elkw.de 
  
Pfarrer Armin Leibold ist vom 02. Juni 2020 bis 11. Juni 2020 im 
Urlaub. Die Vertretung übernimmt Pfarrer Johannes Thiemann 
aus Spaichingen. 
  
Pfarrbüro 
Das Pfarrbüro ist besetzt durch Pfarramtssekretärin Lena Jacobi 
am Dienstag von 9-11 Uhr und am Donnerstag von 9-11 Uhr. 
Tel. 07424-2548, 
Mail: Pfarramt.Rietheim@elkw.de 
Internet: www.gemeinde.rietheim.elk-wue.de 
  
Das Pfarramt ist vom 01. Juni 2020 bis 14. Juni 2020 geschlos-
sen. 
  
Über unsere Homepage bekommen Sie immer die aktuellen In-
formationen. 
  
Wochenspruch  
Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist ge-
schehen, spricht der Herr Zebaoth. (Sach 4,6b) 
  
Gottesdienste  
Sonntag, 31. Mai 2020 - Pfingstsonntag 
10 Uhr Gottesdienst in Rietheim 
(Pfarrer Armin Leibold). 

Montag, 01. Juni 2020 - Pfingstmontag 
10 Uhr Gottesdienst in Böttingen in der Martinskirche 
(Pfarrer Armin Leibold). 
Bitte beachten Sie, dass beim Betreten der Kirche einen Mund-Nasen 
Schutz getragen werden muss. Wenn möglich, bringen Sie bitte Ihr 
eigenes Gesangbuch mit. 
Bitte setzen Sie sich auf die gekennzeichneten Plätze. 
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SCHUL-
     NACHRICHTEN

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
Du suchst eine sinnvolle Aufgabe oder möchtest dich neu orientieren? 
Du möchtest dich für andere engagieren und somit einen Beitrag für die Gesellschaft 
leisten?  
 
Bei uns kannst du deine Fähigkeiten einbringen und in Zusammenwirken mit den 
Kolleginnen und Kollegen auf vielfältige Art mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. 
 

Realschule Gosheim-Wehingen 
Im Weiher 4 

78564 Wehingen 
 

Ansprechpartnerin: Realschulkonrektorin Frau Glaser 
Tel.: 07426/949815 

E-Mail: ssl@04119428.schule.bwl.de 
 

Voraussetzung: du bist zwischen 18 und 26 Jahre alt 

Dauer FSJ:  normalerweise 12 Monate  

Entgelt:  Taschengeld, Verpflegungsbeitrag 

Arbeitszeit:  Vollzeit 

Beginn:  1. September 2020  

Bildungswochen: mehrere fünftägige Seminare zur Praxisbegleitung und persönlichen 
   Weiterbildung, eine Seminarwoche in Krakau  

Zeugnis:  über die Tätigkeit an der Einsatzstelle und ein Zertifikat über die 
   Bildungstage 
 

Wenn wir nun dein Interesse geweckt haben, so kannst du genauere 
Details zu den Tätigkeitsfeldern über die Ansprechpartnerin  

Frau Glaser erfahren oder du sendest deine Bewerbungsunterlagen 
an die oben genannte E-Mailadresse. 

 

          Wir freuen uns auf dich!!! 

 

 

VEREINS-
     NACHRICHTEN

Nachbarschaftshilfe 3 Plus - Unser Netz 

Einkaufshilfe für ältere und kranke Menschen 
oder Menschen, die zur Risikogruppe gehören: 
Ältere Menschen oder Menschen, die zur Risikogruppe für das Co-
rona-Virus gehören, sollten zu ihrem eigenen Schutz das Haus auch 
zum Einkaufen nicht mehr verlassen. 
Deshalb möchten wir von der Nachbarschaftshilfe 3 Plus – Unser 
Netz und den Sportvereinen vor Ort Ihnen unsere Hilfe anbieten. 
Wir werden für Sie vor Ort bzw. im Nachbarort einkaufen. In den drei 
Gemeinden werden die Vorgehensweisen unterschiedlich sein. 
Für die Gemeinde Königsheim gilt nachstehende Regelung: 
Hier können Bestellungen am Donnerstag von 16 – 17 Uhr bei Ger-
trud Frech (Tel. 1222) telefonisch aufgegeben werden. Von dort 
wird die Bestellung telefonisch an die Bäckerei Wölki in Renquis-
hausen weitergeleitet und der Preis erfragt. Dieser Preis wird dann 
dem Hilfesuchenden telefonisch durch die Nachbarschaftshilfe mit-
geteilt. Am Freitag werden die Einkäufe in der Zeit zwischen 17 – 18 
Uhr von jungen Mitgliedern des Sportvereins Königsheim ausgelie-

fert und an den jeweiligen Haustüren abgestellt. Bitte unbedingt 
beachten: Den vorher mitgeteilten Betrag bitte in einem Umschlag 
an der Haustüre bereitlegen. Das Rückgeld wird im Umschlag hin-
terlegt. Auf einen persönlichen Kontakt wird ausdrücklich verzichtet. 

SCHEUEN SIE SICH NICHT UNS ANZURUFEN! 
WIR HELFEN IHNEN GERNE! 
DER DIENST IST SELBSTVERSTÄNDLICH UNENTGELTLICH! 
WIR DANKEN DEN SPORTVEREINEN VOR ORT 
FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!!! 

Die Einsatzleitungen der Nachbarschaftshilfe 3 Plus – Unser Netz. 
 

 

WAS SONST NOCH
          INTERESSIERT

Donaubergland 
Solidaritätsaktion geht weiter
Runder Tisch #EhrengastHaus 
Die Krise in der Gastronomie ist noch längst nicht vorbei. Die Gast-
häuser dürfen wieder öff nen, allerdings unter ganz besonderen Vor-
gaben und Bedingungen. Einige Betriebe können unter den stren-
gen Vorgaben derzeit noch gar nicht oder zumindest nur beschränkt 
öff nen. Diese zweite Phase (Phase der Lockerungen) nach der ersten 
Phase der Schließungen wird in den nächsten Wochen mindestens 
ebenso schwierig wie zuvor, solange keinen Veränderungen erfol-
gen. Bei reduzierten Sitzplätzen und eingeschränkten Öff nungs-
möglichkeiten ist mit schwachen Umsätzen bei gleichzeitig höheren 
Kosten für die Betriebe zu rechnen. 
Die Donaubergland GmbH hat gemeinsam mit dem Arbeitskreis Gas-
tronomie, dem die DEHOGA-Kreisvertreter ebenso angehören wie 
die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, die Hirsch-Brauerei Wurmlin-
gen, die Stadt Tuttlingen sowie Bürgermeister als Vertreter der Kom-
munen, einen „Runden Tisch“ für die Gastronomie im Donaubergland 
eingerichtet, der als Plattform dem Informations- und Erfahrungs-
austausch in dieser Zeit dienen soll. Dieser tagte in vergangenen Wo-
che erstmals digital im Rahmen einer Videokonferenz unter der Mo-
deration von Landrat Stefan Bär und Geschäftsführer Walter Knittel.
Der „Runde Tisch EhrenGastHaus“ appelliert an alle Bürgerinnen 
und Bürger sowie an alle Gäste im Donaubergland, in dieser Zeit 
zwar durchaus wieder einzukehren, aber dabei möglichst viel Ver-
ständnis und Toleranz für die Gastronomen, deren Personal und die 
anderen Gäste aufzubringen, auch dafür, dass nicht alle oder man-
che nur eingeschränkt öff nen können unter diesen Umständen.
Die rechtlichen Vorgaben sind nicht einfach umzusetzen und liegen 
nicht im Ermessen der Gastronomen. Dabei müssen in den kommen-
den Tagen durchaus noch weiteren Erfahrungen im Umgang mit der 
Situation gemacht werden. Empfohlen wird vorab Plätze zu reservie-
ren, da diese zum einen beschränkt sind und immer beim Ankom-
men vom Personal zugewiesen werden müssen. Die Grundvorgaben 
wie Abstandsregeln, das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken 
und das Händewaschen gelten ohnehin. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten „Runden Tisches“ 
waren sich einig, dass alle Gastronomen bemüht sind, vor allem die 
größtmögliche Sicherheit für alle Gäste wie für das Personal zu ga-
rantieren, und dass unsere Wirte das Vertrauen ihrer Gäste absolut 
verdienen. 
Eine ganze Reihe der Betriebe wird weiterhin Abholservice anbieten, 
so wie es sich in den letzten Wochen entwickelt hat. Wer noch nicht 
einkehren will oder kann, kann sich und den Gastronomiebetrieben 
auch auf diese Weise etwas Gutes tun. 
Eine Liste der Gasthäuser, die diesen Dienst anbieten und sich bei 
uns gemeldet haben, fi ndet sich auf der Donaubergland-Internetsei-
te unter www.donaubergland.de.  

Ende des redaktionellen Teils



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

22
20

20

zutaten 
FÜR 4 PORTIONEN
Mousse: 
75 g Zartbitterschokolade
75 g weiße Schokolade
4 Blatt Gelatine
150 g Sahne
2 Eier
50 g Zucker

Geschmorte Erdbeeren: 
16 Erdbeeren 
1 Vanilleschote 
1/2 Zitrone 
1 EL Butter 
50 g Kristallzucker 
4 cl Erdbeerlikör (alternativ Kirschlikör) 
Zitronenmelisse oder Minze für die Garnitur 

Mousse-Duett 
mit geschmorten 

Erdbeeren

Zubereitung
Mousse: Beide Schokoladen getrennt voneinander klein-
hacken und jeweils separat in einem Wasserbad oder in der 
Mikrowelle bei geringer Wattzahl schmelzen lassen.
Gelatine in kaltem Wasser einweichen, Sahne steifschlagen 
und kaltstellen.
Die Eier mit dem Zucker über einem Wasserbad schaumig 
und cremig schlagen. Sodann vom Herd nehmen und in zwei 
Portionen teilen.
Unter eine Hälfte die dunkle geschmolzene Schokolade zie-
hen, unter die andere Hälfte die weiße Schokolade.
Die ausgedrückte Gelatine in einem Topf erwärmen, schmel-
zen, jedoch keinesfalls zu heiß werden lassen!.  Dann unter die 
weiße Schokomasse rühren (die dunkle Masse braucht keine 
Gelatine).
Beide Massen im Kühlschrank so lange abkühlen lassen, bis sie 
nach ca. 20 bis 25 Minuten zu gelieren beginnen. Danach die 
steif geschlagene Sahne jeweils zur Hälfte unterheben.
Zuerst die weiße Mousse in Gläser füllen und obendrauf die 
dunkle Mousse geben. Mindestens 4 Stunden kaltstellen.

Geschmorte Erdbeeren: Erdbeeren putzen/waschen, größere 
Exemplare halbieren. Vanilleschote der Länge nach aufschlit-
zen. Zitrone auspressen. Butter in einer Pfanne erhitzen und 
Zucker darin leicht karamellisieren lassen. Vanilleschote und 
Erdbeeren in die Pfanne geben und 2 bis 3 Minuten leicht 
köcheln lassen.
Vanilleschote herausnehmen. Mit Zitronensaft und Likör 
ablöschen und die Flüssigkeit so lange reduzieren, bis die 
Erdbeeren glasiert sind. Ca. 20 Minuten abkühlen lassen. 
Die Mousse mit den Erdbeeren anrichten, mit Zitronenmelisse 
oder Minze garnieren. 

Tipps & Tricks
Mousse kommt aus dem Französischen 

und bezeichnet eine Speise von schaumiger 

Konsistenz, meist handelt es sich dabei um ein luf-

tig-crèmeartiges Dessert. Erdbeeren immer vorsichtig 

transportieren, da sie sehr druckempfi ndlich sind. 

Denn sonst faulen sie schnell. Die roten Früchtchen 

sollten spätestens zwei Tage nach der Ernte verzehrt 

werden. Erdbeeren nie in kaltem Wasser oder unter 

hartem Wasserstrahl waschen, sondern in eine 

mit wassergefüllte Schale legen und vorsichtig 

säubern. Stiele und Blätter erst nach dem 

Wasserbad entfernen. Zum Trocknen auf 

ein sauberes Küchenhandtuch legen.



Nachruf  

Die Mitglieder des Tennisclubs Neuhausen ob Eck trauern um  

Rolf Storz  
der völlig überraschend im Alter von 62 Jahren verstorben
ist. Rolf war Gründungsmitglied des Tennisclubs Neuhausen
und über 25 Jahre als Kassier in der Vorstandschaft tätig.

Bis zuletzt war er begeisterter Tennissportler und 
Mannschaftsspieler der Herren 50 Mannschaft. 

Seine humorvolle Art, Spielsituationen treffend zu 
analysieren, wird uns immer in Erinnerung bleiben.   

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.  

Den Hinterbliebenen sprechen wir unser 
tiefempfundenes Mitgefühl aus.   

Tennisclub Neuhausen ob Eck e. V. 

WIR SUCHEN SIE
als zuverlässigen und verantwortungsbewussten Zusteller m/w/d (ab 13 Jahren,
Rentner, Hausfrauen) für die Prospekt- und Anzeigenblattverteilung
in Mühlheim, Stetten und Königsheim.
psg Presse- und Verteilservice Baden-Württemberg GmbH
zusteller@psg-bw.de                          bei Fragen 0800-999-5-666

4-Zimmerwohnung in Buchheim zu vermieten 
90 qm, Erdgeschoss, 4 Zimmer, EBK, Bad mit Du/WC, 

Terrasse, keine HT, Stellplatz für PKW.  
Tel. 07777/1052 

3-Zimmer-Wohnung gesucht!
Junge Familie (1 Kind) sucht in Mühlheim eine
3-Zimmer-Wohnung, WM bis 800,- Euro.

Zuschriften unter Chiffre 5697143 an Primo Verlag, 
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach

Suchen freistehendes Einfamilienhaus
oder Baugrundstück 

Familie aus Tuttlingen mit zwei Kindern sucht freistehendes 
Einfamilienhaus mit mindestens 120 qm oder Bauplatz ab 500 qm. 

Bei Angeboten bitte unter folgender Nummer melden: 
0176-41516672 

Junge Familie sucht Haus 
zum Kauf  (max. 200.000) oder 4-Zimmer-Wohnung
zum Mieten in Nendingen/Mühlheim/Fridingen. 

Bitte melden unter 0172 7247569 

Wir haben unseren Bruder nach kurzer, schwerer Krankheit 
in aller Stille beigesetzt.

Walter Josef Wachter 
*22. Februar 1950       † 29. März 2020  

Franziska Knittel mit Familie 
Karl Wachter 
Birgit Wachter 



Wir werten Ihr Abo auf - erleben Sie ab Januar 2018 das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. Wir freuen uns, 
Ihnen die neue App des PRIMOVERLAGES „My eBlättle“ kostenlos zu Ihrem Print-Abonnement zur Verfügung zu stellen. 
Damit haben Sie die Möglichkeit, das Blättle auch digital auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC zu lesen. Die Kosten der 
digitalen Ausgaben trägt die Gemeinde und sind nicht in den Print-Abo-Preis hineinkalkuliert. 

Ja, ich möchte den digitalen Mehrwert nutzen und beantrage die Login-Daten für die kostenlose „My eBlättle“ App.
Bitte geben Sie unbedingt Ihre E-Mail Adresse an. An die angegeben E-Mail Adresse schicken wir Ihnen die Login-Daten 
zum digitalen Heimatblatt. Das Angebot ist ausschließlich für Print-Abonnenten gültig.

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)

Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Abonnenten.

Hiermit bestelle ich das STARKE DUO:

VORNAME*

NACHNAME*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON

TELEFAX

MOBIL

E-MAIL*

*Pfl ichtfelder

STARKES DUO. 
AUS EINS MACH ZWEI.
Wir werten Ihr Abo auf - erleben Sie ab Januar 2018 das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. Wir freuen uns, 
Ihnen die neue App des PRIMOVERLAGES „My eBlättle“ kostenlos zu Ihrem Print-Abonnement zur Verfügung zu stellen. 
Damit haben Sie die Möglichkeit, das Blättle auch digital auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC zu lesen. Die Kosten der 
digitalen Ausgaben trägt die Gemeinde und sind nicht in den Print-Abo-Preis hineinkalkuliert. 

Jetzt auch 

unterwegs 
bestens 

informiert!

0 77 71 93 17-48 0 77 71 93 17-108 vertrieb@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45  78333 Stockach
Registergericht: Amtsgericht Freiburg (HRA 705294)
USt.-IdNr.: DE 314494248

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Primo-Verlag Verwaltungs GmbH - Sitz: Stockach
Registergericht: Amtsgericht Freiburg (HRB 717160)
Geschäftsführer: Stephan Stähle
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GEMEINDE BÄRENTHAL
Für den Fachbereich Bürger und Service
sucht die Gemeinde Bärenthal zum

01.07.2020 eine/n

Sachbearbeiter/in Bürgerbüro (m/w/d)
in Teilzeit

Ihre Aufgaben:
• Führen des Melderegisters
• Auskünfte erteilen, Auswertungen (Melderegister, Wahlen)
• Ausweis- und Passangelegenheiten
• Sonstige melderechtliche Aufgaben (Statistiken)
• Serviceleistungen (Fundgegenstände, Vorbereitung Wahlen,
Kinderferienprogramm)

• Service Infotheke (Erteilung von Auskünften, Tourismus)

Ihr Profil:
• Abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r
(m/w/d) oder vergleichbare Ausbildung

• Schnelle Auffassungsgabe, um die jeweiligen Anliegen und
Sachverhalte der Bürger zu erfassen

• Strukturierte und eigenständige Arbeitsweise
• Ausgeprägte Service- und Kundenorientiertheit, dies beinhaltet
Zuverlässigkeit, Flexibilität und Durchsetzungsvermögen

• Sicherer Umgang mit den MS-Office-Anwendungen

Wir bieten Ihnen:
• eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit
• eine leistungsgerechte Bezahlung in Anlehnung an den TVöD
• ein Team, das sich über Ihre Unterstützung freut.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen) möglichst per
E-Mail als PDF-Datei im Anhang oder postalisch bis spätestens
15.06.2020 an das Bürgermeisteramt Bärenthal, Kirchstraße 8,
78580 Bärenthal, Telefon: 07466-230, E-Mail: info@baerenthal.de
WEB: www.baerenthal.de

Danke 
Für die vielen Glückwünsche und Geschenke zu meinem 

95. Geburtstag 
möchte ich mich bei allen recht herzlich bedanken. 

Ich habe mich darüber sehr gefreut.

Johannes Epple 
Schlossgasse 16, 78567 Fridingen 

Gemeinde Böttingen
Landkreis Tuttlingen

Stellenausschreibung

Als kleine Gemeindeverwaltung stehen wir unseren knapp 1.500
Einwohnern in fast allen Lebenslagen zur Seite. Für die viel-
fältigen Aufgaben im Rathaus suchen wir ab 1. September 2020 

eine/n Verwaltungsfachangestellte/n
in Vollzeit (derzeit 39 Wochenstunden)

Das Aufgabengebiet umfasst nahezu alle im Tätigkeitsbereich
einer Kommunalverwaltung anfallenden Angelegenheiten, 
insbesondere aber:

• Standesamtsaufgaben inkl. der Tätigkeit als Standesbeamter
• Bearbeitung von Rentenanträgen
• Abrechnung von Gebühren
• Gewerbean- und -abmeldungen
• allgemeine Sekretariatsaufgaben im Vorzimmer des 
Bürgermeisters
• Geschäftsführung der Forstbetriebsgemeinschaft
• gegenseitige Stellvertretung innerhalb des Rathauses

Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungs-
fachangestellte/r oder eine vergleichbare Qualifikation mit mehr-
jähriger Berufserfahrung. Gewissenhaftes und korrektes
Arbeiten, sicheres und freundliches Auftreten, gute mündliche
und schriftliche Ausdrucksfähigkeit, Freude am Kontakt und 
Umgang mit Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen sowie
Interesse an der Anwendung von Rechtsvorschriften werden vo-
rausgesetzt. Wenn Sie außerdem noch gute EDV-Kenntnisse, 
Belastbarkeit und Motivation mitbringen, passen Sie wunderbar 
zu uns.

Sie erwartet ein sicherer, unbefristeter Arbeitsplatz, eine 
abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem guten
Betriebsklima sowie eine angemessene Vergütung in Anlehnung
an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
bis zum 26. Juni 2020 an die Gemeinde Böttingen, 
Allenspacher Weg 2, 78583 Böttingen.
Für nähere Auskünfte steht Ihnen Herr Bürgermeister Buggle,
Telefon: 07429/9305-0 oder benedikt.buggle@boettingen.de
zur Verfügung.

Praxis Dr. med. Ulrich Kroczek

Unsere Praxis ist 
vom 8. Juni - 19. Juni 2020

geschlossen.
Vertretung:

Dres. Lux/Schletterer, Mühlheim, Tel. 85 66
Dr. Kappeler, Fridingen, Tel. 12 11 (ab 15.06.)

E. Lischerong, Fridingen, Tel. 2 34

Praxis Dres. Lux & Schletterer 
Pfingstferien

Liebe Patienten, unsere Praxis 
ist vom 2. - 5.6. geschlossen. 

Wir werden vertreten von 
Dr. Kroczek, Mühlheim, 07463-7676, 

Dr. Olpp, Kolbingen 07463-990050 und 
E. Lischerong, Fridingen 07463-234 

Erdaushub zu verschenken 
Keine Humus Erde, eher Material zum Auffüllen. 

Standort 88637 Buchheim 
Familie Heuser  - Tel. 07777 - 93 87 95 



SCHREINEREI LÖHLE GmbH
Zollerstraße 2 | D-78567 Fridingen
Tel. 07463 / 9 73 33
www.schreinerei-loehle.de

KÜCHEN MIT STIL
Frische Ideen für Ihre Küche!

• Neuküche 
• Alternative: Wechsel der Front, Arbeitsplatte u. Spüle
• Glasrückwände

Design und Technik: Nobilia, Bosch, Gaggenau, Franke, Blanco

Hausarztpraxis Dr. Kappeler 
Unsere Praxis ist geschlossen vom 

02.06.2020 bis 12.06.2020 
Vertretungen in dringenden Fällen: 

E. Lischerong (02. - 10.06.2020)
Dr. Kroczek und Dr. Olpp (02. - 05.06.2020)
und Dres. Lux/Schletterer (08. - 10.06.2020)



Brennholz Buche trocken
ofenfertig zu verkaufen. Tel. 0152/36237950 

Angebot zum Wochenende:
Frische Hähnchenkeulen               100 g  0,89 €
Fleischkäse fein                                          100 g  1,09 €
Pizzafleischkäse                                     100 g  1,09 €
Zwiebelfleischkäse                               100 g  1,09 €
Heute:  ab 900 Uhr:      Kesselfleisch 
             ab 1600 Uhr:     Schnitzel, Cordon bleu,  
                                      Hähnchenkeulen, Fleischküchle, 
                                      Grillbauch, Fleischkäse
                                       

Irndorf • Johannesstraße 3 
EU-Zertifizierter Schlachtbetrieb

Tel. 07466-2 65 • Fax 07466-15 73 • Mobiltelefon 0171-9 14 77 94 

Metzgerei Rainer Steidle

Fleisch u. Wurst-Qualität erster Güte

Enten - Gänse - Puten und Mast bitte vorbestellen!
Neuhausen ehem. Milchhaus, Schwandorfer Str. 2,  12.30 Uhr, Fridingen, Rath.
12.45 Uhr, Stetten, b. Schlüssel 13.00 Uhr, Mühlheim, Bahnhof 13.15 Uhr, 
Kolbingen, Rath. 13.30 Uhr, Renquishausen, Rath. 13.40 Uhr, Königsheim, Rath.
13.50 Uhr,  Böttingen, Raiffeis.Bank. 14.00 Uhr, Mahlstetten, Rath. 14.15 Uhr
Geflügelzucht J. Schulte • 05244/89 14 • www.gefluegelzucht-schulte.de

Gr. Geflügelverkauf am Mi., 03.06.2020 und 01.07.2020

NEU - NEU - NEU 
Pizzeria Schützenhaus

Renquishausen, Buchweg 17

Wegen Leitungsstörung momentan bitte diese
Tel.-Nr. verwenden: 015229085898

Tortellini mit Bio-Salbei, Parmesan, 
Käse- oder Tomatensauce € 5,50 

Am Pfingstmontag haben wir von 10.00-21.00 Uhr
geöffnet. 

Es wünschen schöne Pfingsten 
Enzo mit Familie 

Mini-Aussie
Kleine, kluge, anhängliche Hunde.

Wir erwarten Welpen!
Liebev. Aufzucht, Eltern haben alle Gesundheitsuntersuchungen. 

Tel.: 07575 / 92 66 333

Dr. med. H.-U. Olpp  
Die Praxis ist vom

8.6. - 19.6.20 geschlossen.
Vertretung in dringenden Fällen:
Dres. Lux + Schletterer Tel. 8566 
Dr. Kappeler Tel. 1211 
E. Lischerong Tel. 234



Die ADRESSE vor Ort!
Handel  Handwerk  Gewerbe

 vor Ort!
Special

647 „DONNERSTAGS“ ❘ EMMINGEN-LIPTINGEN

Ch i toph Wi

Wilhelmstraße 12
78600 Kolbingen

Telefon 07463 I 7758
mail@wieser-treppengelaender.de

- Treppenrenovierung
- Massivholzmöbel
- Zimmertüren
- Bodenbeläge
- Wandverkleidungen

Gerne berate ich 
Sie unverbindlich 
vor Ort bei Ihnen

zu Hause

Annahmestellen: Fridingen, Liptingen u. Emmingen (Hildebrandmoden)

Sauber in die Frühlingszeit 

Ihr Fachbetrieb
WZ-Abgastechnik

Stockacher Str. 33
78579 Neuhausen
Tel. 0 74 67 / 91 00 13
Fax 0 74 67 / 91 00 14



„DONNERSTAGS“ ❘ EMMINGEN-LIPTINGEN KW 22



„DONNERSTAGS“ ❘ EMMINGEN-LIPTINGEN KW 22

Sendai 135
TUT - Möhringen · Gänsäcker 60
Unsere Ausstellung ist gegenwärtig nur
nach Terminvereinbarung geöffnet:
Tel. 07462 94 91-0
info@hilzinger-ofenbau.de
www.meisterbetrieb-im-ofenbau.de
Wir beraten Sie gerne!

Kachelofenservice
• Wir sanieren Ihren Kachelofen fachgerecht
• Feuriges Heizen mit gutem Gewissen
• Alten Heizeinsatz einfach austauschen
• BimSchV-Grenzwerte erfüllen, 
Umwelt entlasten und Geld sparen

• Niedrigste Feinstaubwerte

Holen Sie sich ein Angebot 
vom Meisterbetrieb!

B e ra t u n g  -  P l a n u n g  -  Ko n s t r u k t i o n  -  B a u

Hartmut Jäger
Gipser und Stuckateur
Malerarbeiten

Hattelmühle 8
78579 Schwandorf
Tel. 0 77 77 920 180
Fax 0 77 77 920 181

Große Auswahl an Klavieren und
Flügeln, neu und gebraucht. Ausführung
sämtl. Reparaturarbeiten, Stimmservice. 

Mietkauf und Finanzierung möglich.

Rieger-Klavierhaus
Riegertsbühlstr. 30 • 78601 Mahlstetten • � 07429/99011
info@rieger-klavierhaus.de • www.rieger-klavierhaus.de

 

             
 

    

 

Private Musikschule
Karin Messner

Auf Nordfeld 10 · 78647 Trossingen
Tel.: 0 74 25/3 11 08
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Schulstraße 3 • 78532 Tuttlingen



„DONNERSTAGS“ ❘ EMMINGEN-LIPTINGEN KW 22

Estrich vom Fachmann
über 40-jährige Erfahrung

Verlegung von Zementestrich, Anhydritestrich,
Fließestrich und Isolierungen

Meinhard Rudnick
78580 Bärenthal
Tel.. 07466/217
Fax: 07466/1599
Mobil: 0151/22013492

Walter Fröhlich
Steinmetzmeister

Natursteine
Grabmale
Treppen

Unterschwandorf 3,
78579 Neuhausen o.E.,

Tel. 0 77 77/3 08
Fax 17 37



„DONNERSTAGS“ ❘ EMMINGEN-LIPTINGEN KW 22

Tobias Glaenz
Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Strafrecht und
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Königstraße 7
78532 Tuttlingen
Telefon 07461 / 16 51 30
Telefax 07461 / 16 51 31

Rechtsanwalt@Glaenz.de   www.Glaenz.de

Bekleidungshaus Müller
Hauptstr. 37 • 78357 Mühlingen
Telefon 07775 232

FHB Zimmermannsbekleidung
(Hüte, Westen, Hosen, Zubehör)

Zimmermannsbekleidung 
in allen Größen! 



Die Metzgerei vor der Haustür☺
immer jeden Freitag mit unserem WALK-MOBIL in:

Fridingen a.D., Gartenstraße 11 beim Bettinger
von 14.30 bis 15.00 Uhr

Buchheim, Donautalstraße 6 bei Frey’s im Hof
von 15.10 bis 15.30 Uhr

Neuhausen Ob Eck, Siemensring 
ab 10.30 Uhr 3 Haltestellen bis 11.15 Uhr beim Autohaus Schaz


